
Öffentliche Beschlüsse 
 

über die 
57. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des  

Stadtrates der Stadt Fürstenfeldbruck 
 

TOP 3 Sachantrag Nr. 127; automatische Briefwahl bei Bürgerentscheiden 
und Ratsbegehren 

 
 
Geänderter Beschluss: 
 
Um bei zukünftigen Bürgerentscheiden und Ratsbegehren eine möglichst hohe 
Wahlbeteiligung und damit ein breites Meinungsbild aus der Bevölkerung zu erhal-
ten, beschließt der Stadtrat, dass die Stadt Fürstenfeldbruck bei Bürgerentscheiden 
und Ratsbegehren allen Stimmberechtigten die Briefwahl-Unterlagen samt Abstim-
mungsschein automatisch, also gleich zusammen mit der Abstimmungsbenachrich-
tigung zusendet, anstatt wie bisher nur auf Antrag.  
 
Die „Satzung zur Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden“ (Nr. 
240) wird entsprechend angepasst.  
 
 
 

TOP 4 Bebauungsplan Nr. 48/6 "Am Grünzug Geisinger Steig (zwischen 
Ettenhoferstraße und Am Sulzbogen)" - erneuter Aufstellungsbe-
schluss 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt:  
 

1. Für den in Anlage 5 dargestellten Bereich wird der Aufstellungsbeschluss für ei-
nen Bebauungsplan gefasst. Der Bebauungsplan trägt die Bezeichnung Nr. 48/6 
„Am Grünzug Geisinger Steig (zwischen Ettenhofer Straße und Am Sulzbogen)“ 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Bebauungsplan-Vorentwurf auszuarbeiten 
und dem Planungs- und Bauausschuss erneut zur Beratung vorzulegen.  
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TOP 5 Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplans Nr. 48/6 
"Am Grünzug Geisinger Steig (zwischen Ettenhoferstraße und Am 
Sulzbogen)" 

 
 
Geänderter Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
Der als Anlage beiliegende Satzungsentwurf für die Veränderungssperre für das 
Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 48/6 "Am Grünzug Geisinger Steig (zwischen Et-
tenhoferstraße und Am Sulzbogen) wird als Satzung beschlossen.  
 
Die Verwaltung wir beauftragt, die Satzung erst in Kraft zu setzen, wenn entsprechen-
der Handlungsbedarf besteht.  
 
 
 

TOP 6 Städtebauförderung; Neue Förderinitiative des Freistaates Bayern 
zur Belebung von Ortskernen; Selbstbindungsbeschluss zur Innen-
entwicklung 

 
 
Geänderter Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt:  

1.) Die Stadt Fürstenfeldbruck verpflichtet sich, 
 

a.) vorrangig Innenentwicklung zu betreiben. 
 

 
b.) zur vorrangigen Nutzbarmachung durch Bauleitplanung von Konversions-

flächen, Brachen und Gebäudeleerständen. 
 

c.) zur Rücknahme von Bauflächen aus dem Flächennutzungsplan, die mittel bis 
langfristig nicht benötigt werden.  

 
2.) Sollte auf Gebietsausweisungen nicht verzichtet werden können, sind flächen-

sparende Wohn- und Gewerbebebauungskonzepte zu planen und realisie-
ren. Diese sind mit einer für die vorhandene Bebauung verträglichen erhöhten 
Dichte sowie mit möglichst verschiedenen flächensparenden Typologien zu 
entwickeln.  
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TOP 7 Vergabe der pädagogischen Trägerschaft für die neue Krippe am 
Buchenauer Platz und den neuen Kindergarten am Hochfeld 

 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
Die pädagogische Trägerschaft für die neue Krippe am Buchenauer Platz sowie für 
den neuen Kindergarten am Hochfeld wird an das Diakonische Werk Fürstenfeld-
bruck e.V. vergeben. 
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